
Hygienekonzept für die Nutzung der Sporthalle (Stand September 2021)

Für die Nutzung der Sporthalle werden folgende Regelungen vom Vorstand des TSV
Halle vorgegeben:

Dieses Hygienekonzept ist allen am Training Teilnehmenden von den 
Übungsleiter*innen auszuhändigen.

Grundsätzlich gilt Die generelle Testpflicht bei
die 3G-Regel: Anwendung der 3G-Regel gilt 

nicht für Kinder und 
Jugendliche, die:
•unter 6 Jahre bzw. noch nicht 
eingeschult sind, sowie für
•Schülerinnen und Schüler, die 
im Rahmen des verbindlichen 
Testkonzept regelmäßig 
getestet werden - Nachweis 
beispielhaft über den 
Schüler:innen-Ausweis
(Hinweis: Ausnahme gilt auch 
in den Ferien)

Teilnahme am Sport:
 Nicht mehr als 40 Teilnehmende incl. Übungsleitung 

Schiedsgericht etc.
 Eine Teilnahme mit Erkältungsanzeichen wird untersagt.
 Alle Teilnehmenden verpflichten sich mit einmaliger Unterschrift

zur Einhaltung der Regelungen. Bei Minderjährigen unterschreibt
ein Erziehungsberechtigter.

 Es wird bei jedem Training eine Teilnahmeliste erstellt (siehe 
Outdoor-Liste), diese wird an die Vorsitzende zeitnah weiter 
geleitet und drei Wochen aufbewahrt. Danach werden die Listen 
entsorgt.

 Körperkontakt ist erlaubt (lt. Aussage Landessportbund: Ist 
Kontakt beim Sport erlaubt, Zitat:
„Grundsätzlich soll die Sportausübung auch weiterhin kontaktlos 
mit einem Abstand von zwei Metern zu anderen Personen 
erfolgen. Bei der Sportausübung in Gruppen von bis zu 50 
Personen, ist körperlicher Kontakt erlaubt. Das heißt: Fußball, 
Handball, Volleyball und viele andere Sportarten sind nun auch 
wieder mit sportlichen Zweikämpfen gestattet“ Zitat ende).

 Zuschauer können aufgrund der Größe der Halle nicht 
zugelassen werden.

1



Umkleiden, Duschen:
 Die Umkleiden und Duschen können unter Einhaltung eines 

größtmöglichen Abstandes in vollem Umfang genutzt werden.

Toiletten:
 können genutzt werden

Betreten und Verlassen der Halle:
 Beim Betreten der Halle wird bis zum Betreten der Turnhalle 

Mund-Nasen-Schutz getragen
 Die Halle wird durch den Haupteingang betreten und auch 

wieder verlassen

Lüften:
 die Halle wird 15 Minuten bevor die nachfolgende Gruppe kommt

durch öffnen der beiden Notausgänge gelüftet, das bedeutet, 
dass die Trainingszeit verkürzt wird, wenn die nachfolgende 
Gruppe unmittelbar im Anschluss das Training beginnt. Das ist 
zwischen den Übungsleitungen abzustimmen.

Desinfektion:
 für die Desinfektion der Hände werden Spender von der 

Gemeinde bereit gestellt

Es gelten die gesetzlichen Bestimmung sowie die Vorgaben des Landes-
Sportbundes Niedersachsen. Änderungen bleiben vorbehalten, je nach den 
Vorgaben des Gesetzgebers, des Gesundheitsamtes oder des Landes-Sportbundes.

Gez. Der Vorstand
TSV Halle
 September 2021
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